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Bekanntmachung 
der Neufassung 

der Lehramtsprüfungsordnung II 

Vom 10. September 1987 

.. Auf Grund des § 2 Abs. 3 der Verordnung zur 
Anderung der Lehramtsprüfungsordnung II vom 
14.August 1987 (GVBl S. 295) wird nachstehend der 
·Wortlaut der Lehramtsprüfungsordnung 11 (Bay RS 
2038-3-4-8- 11-lC) in der ab 1. August 1987 geltenden 
Fassung bekanntgemacht. 

Die Neufassung ergibt sich aus den Änderungen 
durch die Verordnung zur Änderung der Lehramts
prüfungsordnung 11 vom 14. August 1987 (GVBl 
S . 295). 

München, den 10. September 1987 ' 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Hans Zeh e t mai r , Staats minister 
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2038-3-4~8-11-IC 

Ordnung 
der Zweiten Staatsprüfung 

für ein Lehramt an öffentlichen Schulen 
(Lehramtsprüfungsordnung 11 - LPO 11) 

in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. September 1987 

Auf Grund von Art. 115 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 
des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) und 
Art. 28 Abs. 2 des Bayerischen Lehrerbildungsge
setzes (BayLBG) erläßt das Bayerische Staatsmini
sterium für Unterricht und ICuItus im Einverneh
men mit dem Landespersonalausschuß folgende 
Verordnung: 
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Erster Teil 

Allgemeine Bestimmungen 

Abschnitt I 

Organisation und Durchführung 
der Zweiten Staatsprüfung 

§1 

Zweck der Prüfung 

(1) lDie Zweite Staatsprüfung für ein Lehramt an 
öffentlichen Schulen (Art. 6 Abs. 1 Satz 2 BayLBG) 
ist eine Anstellungsprüfung im Sinn des Bayeri
schen Beamtengesetzes. 2Sie dient zusammen mit 
der Ersten Staatsprüfung der Feststellung, ob der 
Bewerber für ein Lehramt an öffentlichen Schulen 
befähigt ist (Art. 7 Abs.1 BayLBG). 

(2) Aus dem Bestehen der Prüfung kann kein An
spruch auf Verwendung im öffentlichen Schul
dienst abgeleitet werden. 

§2 

Durchführung der Prüfung 

(1) IDie Prüfung wird vom Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus durchgeführt. 2ZU diesem 
Zweck werden beim Staatsministerium für Unter
richt und Kultus Prüfungshauptausschüsse und ein 
Prüfungsamt gebildet. 

(2) lÜber jede Prüfung wird eine Niederschrift 
gefertigt, die über alle für die Beurteilung der Prü
fungsleistungen wesentlichen Vorkommnisse Auf
schluß geben muß. 2In der Niederschrift über die 
Klausur ist insbesondere festzustellen, ob die Auf
gabe ordnungsgemäß unter Aufsicht und unter Ein
haltung der festgesetzten Arbeitszeit bearbeitet 
wurde; ferner ist der Niederschrift ein Verzeichnis 
der Prüfungsteilnehmer beizufügen, in dem die 
ausgelosten Arbeitsplatznummern eingetragen 
sind. 

(3) 1 Die Mitglieder des Landespersonalausschus
ses und der Generalsekretär als Leiter der Ge
schäftsstelle sowie beauftragte Beamte der Ge
schäftsstelle haben Zutritt zu den Prüfungen. 2Sie 
sind berechtigt, Einsicht in die überprüfte und be
wertete Klausur zu nehmen und an den Beratungen 
der Prüfungshauptausschüsse sowie der Prüfer 
teilzunehmen. 3Der Vorsitzende des Prüfungs
hauptausschusses oder ein von ihm Beauftragter 
sowie der Leiter des Prüfungsamts haben ebenfalls 
Zutritt zu den Prüfungen und zu den Beratungen 
der Prüfer. 4Der Vorsitzende des Prüfungshaupt
ausschusses oder sein Beauftragter sind auch be
fugt, die Berücksichtigung bestimmter Gebiete im 
Rahmen der Prüfungsordnung zu veranlassen. 

(4) Die kirchlichen Oberbehörden haben das 
Recht, zu Prüfungen, die dazu dienen, die Befähi
gung zur Erteilung katholischen bzw. evangeli
schen Religionsunterrichts festzustellen, Vertreter 
zu entsenden (Art. 4 § 5 des Vertrags zwischen dem 
Heiligen Stuhl und dem Freistaat Bayern und Art. 5 
Abs. VII des Vertrags zwischen dem Freistaat 
Bayern und der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern). 

(5) Alle mit der Durchführung und Abnahme der 
Prüfungen beauftragten Personen sind zur Wah
rung des Amtsgeheimnisses in sämtlichen Prü
fungsgeschäften verpflichtet. 

(6) INach Abschluß der Zweiten Staatsprüfung 
kann jeder Prüfungsteilnehmer Einsicht in seine 
bewerteten Prüfungsarbeiten einschließlich der 
Prüferbemerkungen sowie in die Beurteilung ge
mäß § 22 verlangen. 20rt, Dauer und Zeitpunkt der 
Einsichtnahme werden vom Prüfungsamt be
stimmt. 

§3 

Prüfungshauptausschüsse 

(1) Es bestehen folgende Prüfungshauptaus
schüsse: 

1. für das Lehramt an Grundschulen 
der Prüfungshauptausschuß GS, 

2. für das Lehramt an Hauptschulen 
der Prüfungshauptausschuß HS, 

3. für das Lehramt an Realschulen 
der Prüfungshauptausschuß R, 

4. für das Lehramt an Gymnasien 
der Prüfungshauptausschuß G, 

5. für das Lehramt an beruflichen Schulen 
der Prüfungshauptausschuß B, 

6: für das Lehramt an Sonderschulen 
der Prüfungshauptausschuß $. 
(2) IJeder Prüfungshauptausschuß führt die -Prü

fungen für das jeweilige Lehramt durch. 2Bei allen 
Prüfungen für eine anerkannte sonderpädagogi
sche Qualifikation hat der für das jeweilige Lehr
amt zuständige Prüfungshauptausschuß den Prü
fungshauptausschuß S zu beteiligen. 

(3) IDie Prüfungshauptausschüsse GS, HS, R, G, 
Bund S setzen sich jeweils zusammen aus einem 
Vorsitzenden, einem Leiter eines entsprechenden 
Studienseminars und einem Schulaufsichtsbeam
ten oder Lehrer der jeweiligen Schulart. 2Für die 
Mitglieder der Prüfungshauptausschüsse werden 
Stellvertreter bestellt. aDer Leiter des Prüfungs
amts kann zu den Sitzungen des Prüfungshaupt
ausschusses zugezogen werden; er hat in diesem 
Fall beratende Stimme. 

(4) lDie Mitglieder der Prüfungshauptausschüsse 
und ihre Stellvertreter müssen Beamte sein. 2Sie 
werden vom Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus in der Regel für die Dauer von drei Jahren 
bestellt; mehrmalige Bestellung ist zulässig. 3Bei 
vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds oder eines 
Stellvertreters wird für den Rest der Amtsperiode 
ein neues Mitglied bzw. ein neuer Stellvertreter 
bestellt. 

(5) IVorsitzei-tder des Prüfungshauptausschusses 
sowie sein Stellvertreter ist jeweils ein Fachrefe
rent im Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus. 2Den Vorsitzenden des Prüfungshauptaus
schusses und dessen Stellvertreter bestimmt das 

-Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 

(6) 1 Die Prüfungshauptausschüsse entscheiden 
mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmen
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzen
den. 2Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 3Beratung 
und Abstimmung sind geheim. 4Die Prüfungs-
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hauptausschüsse können im Bedarfsfall fachkundi
ge Lehrer der einzelnen Schularten als beratende 
Mitglieder beiziehen. sÜber jede Sitzung der Prü
fungshauptausschüsse ist eine Niederschrift anzu
fertigen. 

§4 

Aufgaben der Prüfungshauptausschüsse 

(1) Der Prüfungshauptausschuß hat 

1. die Prüfungsaufgaben für die Klausur zu bestim
men, 

2. in sonstigen Fällen zu entscheiden, die ihm durch 
die Prüfungsordnung ausdrücklich zur Entschei
dung zugewiesen sind. 

(2) Der Vorsitzende des Prüfungshauptausschu~
ses hat für die Durchführung der Prüfung zu sorgen 
und insbesondere 

1. Vorschläge für die Prüfungsaufgaben für die 
Klausur von Personen aus dem in §'7 genannten 
Personenkreis einzuholen und sie dem Prü
fungshauptausschuß vorzulegen, 

2. aus dem in § 7 genannten Personenkreis die Prü
fer für die Bewertung der Klausur, der schriftli
chen Hausarbeit, die Abnahme der mündlichen 
Prüfung und die Mitglieder der Prüfungskom
missionen für die Abnahme der Lehrproben zu 
bestimmen, soweit diese Aufgabe nicht einer 
nachgeordneten Behörde übertragen wird, 

3. für die vertrauliche Behandlung der Prüfungs
aufgaben zu sorgen, 

4. Stichentscheide zu treffen oder durch einen von 
ihm bestimmten Prüfer herbeizuführen, 

5. an Stelle des Prüfungshauptausschusses unauf
schiebbare Entscheidungen allein zu treffen; 
hiervon hat er dem Prüfungshauptausschuß bei 
der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben, 

6. sonstige Aufgaben wahrzunehmen, die ihm 
durch diese Prüfungsordnung zugewiesen sind. 

§5 

Aufgaben des Prüfungsamts 

(1) Das Prüfungsamt hat 

1. die Zweite Staatsprüfung vorzubereiten, insbe
sondere die Termine der Klausuren sowie den 
Zeitraum der mündlichen Prüfungen und der 
Lehrproben festzulegen und ihre rechtzeitige 
Bekanntmachung im Staatsanzeiger und im 
Amtsblatt des Staatsministeriums für Unter
richt und Kultus zu veranlassen, 

2. den kirchlichen Oberbehörden den Zeitraum 
der mündlichen Prüfungen und der Lehrproben 
mitzuteilen, zu denen gemäß § 2 Abs. 4 Vertreter 
entsandt werden können, 

3. über die Zulassung zur Prüfung zu entscheiden, 

4. die Klausuren durch Aufsichtspersonen über
wachen zu lassen, 

5. die Gesamtnoten der Zweiten Staatsprüfung, 
die Gesamtprüfungsnoten, die Platzziffern so
wie die zusammenfassenden Ergebnisse der 
Prüfungsteilnehmer festzustellen, das Prü
fungszeugnis oder die Mitteilung über das 

Nichtbestehen der Prüfung sowie die Bescheini
gung über die zusammenfassenden Ergebnisse 
auszustellen und Abdruck der Ergebnislisten 
der Geschäftsstelle des Landespersonalaus
schusses zu übersenden, 

6. über die Folgen des Unterschleifs, der Verhin
derung, des Versäumnisses, der Unterbrechung 
und der nicht rechtzeitigen Ablieferung einer 
Prüfungs arbeit zu entscheiden, 

7. über Anträge auf Prüfungsvergünstigungen ge
mäß den Bestimmungen der Allgemeinen Prü
fungsordnung in ihrer jeweils geltenden Fas
sung zu entscheiden, 

8. die Prüfungshauptausschüsse bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen, 

9. die Aufgaben des örtlichen Prüfungsleiters 
wahrzunehmen, soweit ein solcher nicht bestellt 
ist, 

10. alle sonstigen Aufgaben wahrzunehmen, die 
nicht ausdrücklich anderen Organen zugewie
sen sind. 

(2) Die Aufgaben des Prüfungsamts werde n 
wahrgenommen bei den Prüfungen 

1. für die Lehrämter an Grundschulen . und an 
Hauptschulen von den Regierungen 

- für die in Absatz 1 Nr. 1 genannte Aufgabe, die 
Feststellung der Platzziffe rn und die Ubersen
dung der Ergebnisliste n an die Geschäftsstelle 
des Landespersonalausschusses ist das Staats
ministerium für Unterricht und Kultus zustän
dig-, 

2. für das Lehramt an Realschulen vom Staatsinsti
tut für die Ausbildung der Lehrer an Realschulen 

- für die in Absatz 1 Nr. 1 genannte Aufgabe und 
die Übersendung der Ergebnislisten an die Ge
schäftsstelle des Landespersonalausschusses ist 
das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
zuständig -, 

3. für das Lehramt an Gymnasien vom Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus, 

4. für die Lehrämter an beruflichen Schulen und an 
Sonderschulen von den Regierungen 

- für die in Absatz 1 Nrn. 1 und 5 genannten Auf
gaben ist das . Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus zuständig-. 

(3) Soweit Außenstellen gebildet sind, können 
ihnen vom Prüfungsamt geeignete Aufgaben über
tragen werden. 

§6 

Örtliche Prüfung~leiter 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungshauptausschus
ses kann aus dem in § 7 genannten Personenkreis 
örtliche Prüfungsleiter und ihre Stellvertreter be
stellen. 

(2) 1 Der .örtliche Prüfungsleiter hat aus den ge
mäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 bestimmten Prüfern die Prüfe:r 
für die einzelnen mündlichen Prüfungen, den 
Zweitprüfer für die s~hriftliche Hausarbeit sowie 
die Mitglieder der Prüfungskommissionen für die 
Abnahme der Lehrproben einzuteilen. 2Er hat auch 
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die Vorsitzenden der Prüfungskommissionen ein
zuteilen, soweit der Vorsitzende des Prüfungs
hauptausschusses nicht eine andere Regelung 
trifft. 3Weitere Aufgaben können ihm vom Vorsit
zenden des Prüfungshauptausschusses und vom 
Leiter des Prüfungsamts übertragen werden. 

(3) Der örtliche Prüfungsleiter kann bei Verhin
derung eines nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 bestimmten Prü
fers, soweit kein anderer Prüfer zur Verfügung 
steht, einen geeigneten Lehrer für die unabweisbar 
notwendige Zeit heranziehen. 

§7 

Prüfer 

(1) Als Prüfer können bestimmt werden 

1. die stimmberechtigten Mitglieder des Prüfungs
hauptausschusses, 

2. mit" der Ausbildung der Lehramtsanwärter bzw. 
der Studie~referendare befaßte Lehrpersonen, 

3. Schulaufsichtsbeamte, 

4. hauptamtliche Lehrer der einzelnen Schularten. 

(2) Für Prüfungen im Fach Religionslehre oder 
für Religionslehre im Rahmen der Didaktik der 
Grundschule oder der Didaktiken einer Fächer
gruppe der Hauptschule für die Lehrämter an 
Grundschulen, an Hauptschulen und an Sonder
schulen können als Prüfer auch fachlich vorgebil
dete Vertreter der Katholischen Kirche und der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche bestimmt wer
den. 

(3) Die Prüfer werden nach Maßgabe der Ent
scheidungen der zuständigen Stellen mit dem Ent
werfen von Prüfungsaufgaben, der Aufsicht in den 
Prüfungen und der Bewertung der Klausur und der 
schriftlichen Hausarbeit sowie mit der Abnahme 
und Bewertung der mündlichen Prüfungen und der 
Lehrproben beauftragt. 

§8 

Notenskala und Notenbildung 

(1) lBei der Bewertung der einzelnen Prüfungs
leistungen werden ausschließlich folgende Noten 
erteilt: 

sehr gut (1) eine besonders hervorragende 
Leistung, 

gut (2) eine erheblich über dem 
Durchschnitt liegende 
Leistung, 

befriedigend (3) eine über dem Durchschnitt 
liegende Leistung, 

ausreichend (4) eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforderungen 
entspricht, 

mangelhaft (5) eine Leistung mit erheblichen 
Mängeln, 

ungenügend (6) eine völlig unbrauchbare 
Leistung. 

2Die Verwendung von Zwischennoten ist nicht zu
lässig. 

(2) 1 Ist aus den Bewertungen von mehreren Prü
fungsleistungen oder Prüfungen eine Note zu bil
den, so ist die Notensumme durch die Zahl der Prü
fungsleistungen oder Prüfungen unter Berücksich
tigung der jeweiligen Gewichtungen zu teilen. 2Die 
Note wird auf zwei Dezimalstellen berechnet; die 
dritte Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. 3Es er
gibt ein so errechneter Zahlenwert 

von 1,00 bis einschließlich 1,50 die Note sehr gut, 

von 1,51 bis einschließlich 2,50 die Note gut, 

von 2,51 bis einschließlich 3,50 die Note 
befriedigend, 

von 3,51 bis einschließlich 4,50 die Note 
ausreichend, 

von 4,51 bis einschließlich 5,50 die Note 
mangelhaft, 

von über 5,50 die Note 
ungenügend. 

(3) Die Gesamtnote für die Zweite Staatsprüfung 
sowie die Gesamtprüfungsnote lautet bei einem 
Notendurchschnitt 

von 1,00 bis einschließlich 1,50 mit Auszeichnung 
bestanden, 

von 1,51 bis einschließlich 2,50 gut bestanden, 

von 2,51 bis einschließlich 3,50 befriedigend 
bestanden, 

von 3,51 bis einschließlich 4,50 bestanden. 

§9 

Unterschleif und Beeinflussungsversuch 

Die Vorschriften der Allgemeinen Prüfungsord
nung (APO) über Unterschleif und Beeinflussungs
versuch sind in ihrer jeweiligen Fassung anzuwen
den.*) 

*) §35APOlautet: 

,,§35 

Unterschleif, Beeinflussungsversuch 
und Ordnungsverstoß 

(1) 'Versucht ein Prüfungsteilnehmer, das Ergebnis einer 
Prüfung durch Unterschleif. Täuschung oder Benutzung nicht
zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder fremdem Vorteil zu 
beeinflussen oder verstößt er erheblich gegen die Ordnung, so 
ist die betreffende Prüfungsleistung mit "ungenügend" zu be
werten. 'In schweren Fällen ist der Prüfungsteilnehmer von der 
Prüfung auszuschließen; er hat die Prüfung nicht bestanden. 
3Unterschleif liegt auch vor, wenn ein Prüfungsteilnehmer ein 
nichtzugelassenes Hilfsmittel bei sich führt, nachdem die Prü
fungsaufgabe ausgegeben worden ist, es sei denn, der Prüfungs
teilnehmer weist nach, daß der Besitz weder auf Vorsatz noch 
auf Fahrlässigkeit beruht. 

(2) 'Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 erst nach Ab
schluß der Prüfung bekannt, so ist die betreffende Prüfungslei
stung nachträglich mit "ungenügend" zu bewerten und das Ge
samtprüfungsergebnis entsprechend zu berichtigen. 'In schwe
ren Fällen ist die Prüfung als nicht bestanden zu erklären. 3Ein 
unrichtiges Prüfungszeugnis ist einzuziehen. 

(3) lEin Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer zu günstigerer 
Beurteilung zu veranlassen oder eine mit der Feststellung des 
Prüfungsergebnisses beauftragte Person zur Verfälschung des 
Prüfungsergebnisses zu verleiten versucht, hat die Prüfung 
nicht bestanden. 'Ist die Prüfung noch nicht abgeschlossen, so 
ist er von der Fortsetzung auszuschließen und die Prüfung als 
nicht bestanden zu erklären." 
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§ 10 

Wiederholung der Prüfung 
bei Nichtbestehen 

(1) IPrüfungsteilnehmer, die die Zweite Staats
prüfung nicht bestanden haben oder deren Prüfung 
als nicht bestanden gilt, können die Prüfung einmal 
wiederholen. 2Die Wiederholung setzt voraus, daß 
der. Bewerber im Anschluß an die nichtbestandene 
Prüfung zwölf Monate am Vorbereitungsdienst teil
nimmt. 3Das Prüfungsamt kann bei Verhinderung 
durch Erkrankung, ' die grundsätzlich durch das 
Zeugnis eines Gesundheitsamts nachzuweisen ist, 
und aus anderen ~wingenden Gründen auf Antrag 
die Wiederholung zu einem späteren Termin ge
nehmigen. 4Wird die Wiederholungsprüfung nicht 
innerhalb eines Jahres bzw. der nach Satz 3 geneh
migten Frist abgelegt, so gilt. sie als abgelegt und 
nicht bestanden. . 

(2) 1 Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wie
derholen. 2Eine mit mindestens "ausreichend" be
wertete schriftliche Hausarbeit ist auf Antrag anzu
rechnen. 

§11 

Wiederholung der Prüfung 
zur Notenverbesserung 

(1) lPrüfungsteilnehmer, die die Zweite Staats
prüfung bei erstmaliger Ablegung bestanden ha
ben, werden zur Verbesserung der Prüfungs note 
auf Antrag ein zweites Mal zu dieser Prüfung zuge
lassen. 2Die Prüfung muß innerhalb eines Jahres 
nach der Erstablegung wiederholt werden. 3§ 10 
Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 4Wird die in Satz 2 
festgelegte bzw. die nach Satz 3 in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Satz 3 genehmigte Frist überschritten, so 
erlischt der Anspruch auf Wiederholung der Prü
fung zur Notenverbesserung. 

(2) 1 Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wie
derholen. 2Eine mit mindestens "ausreichend" be
wertete schriftliche Hausarbeit ist auf Antrag anzu
rechnen. 3Die Note der Beurteilung aus der ersten 
Prüfung wird unverändert übernommen. 

(3) lDer Prüfungsteilnehmer kann jederzeit auf 
die Fortsetzung der Wiederholungsprüfung ver
zichten. 2Der Verzicht muß über den örtlichen Prü
fungsleiter dem Prüfungsamt unverzüglich schrift
lich mitgeteilt werden. 3Die Wiederholungsprüfung 
gilt dann als nicht abgelegt; sie kann nicht mehr 
wiederholt werden. 

(4) lDer Prüfungsteilnehmer hat die Wahl, wel
ches Prüfungsergebnis er gelten lassen will. 2Er er
hält an Stelle eines Zeugnisses zunächst eine Mit
teilung über das Ergebnis der Prüfung mit der Auf
forderung, innerhalb angemessener Frist schrift
lich zu erklären, ob er sich für das Ergebnis der 
Wiederholungsprüfung entscheiden will. 3Gibt er 
diese Erklärung nicht oder nicht fristgemäß ab, so 
gilt das frühere Prüfungsergebnis als gewählt. 
4Entscheidet er sich für das Ergebnis der Wiederho
lungsprüfung, so hat er zugleich mit der Erklärung 
das früher~ Zeugnis zurückzugeben; er erhält dann 
ein Zeugnis mit dem Ergebnis der Wiederholungs
prüfung. 

(5) 1 Die Wiederholung der Zweiten Staatsprüfung 
zur Verbesserung der Prüfungsnote hat auf die 
.Dauer des Vorbereitungsdienstes keinen Einfluß. 
2Eine wiederholte Ableistung des Vorbereitungs
dienstes ist nicht zulässig. 

§ 12 

Verhir~derung, Versäumnis, Unterbrechung 

(1) Kann ein Prüfungsteilnehmer aus Gründen, 
die er nicht zu vertreten hat, die Zweite Staatsprü
fung nicht oder nur zum Teil ablegen, so hat er die 
nicht abgelegten Prüfungsteile innerhalb einer vom 
Prüfungsamt zu bestimmenden Frist nachzuholen. 

(2) lEine Prüfungsverhinderung ist unverzüglich 
mitzuteilen und nachzuweisen, im Fall einer 
Krankheit grundsätzlich durch ein Zeugnis eines 
Gesundheitsamts, das in der Regel nicht später als 
am Prüfungstag ausgestellt sein darf. 2Das Prü
fungsamt kann festlegen, daß die Krankheit durch 
das Zeugnis eines bestimmten Arztes (Vertrauens
arztes) nachgewiesen wird. 31n offensichtlichen 
Fällen kann auf die Vorlage eines Zeugnisses ver
zichtet werden. 4Das Prüfungsamt stellt fest, ob eine 
vom Prüfungsteilnehmer nicht zu vertretende Ver
hinderung vorliegt. 

(3) IVersäumt ein Prüfungsteilnehmer einen ein
zelnen Prüfungstermin ohne genügende Entschul~ 
digung, so werden die in diesem Termin zu erbrin
genden Prüfungsleistungen mit "ungenügend" be
wertet. 2Das gleiche gilt, wenn ein Prüfungsteilne~
mer die Klausur nicht abgibt oder wenn er dle 
Termine für die Einholung des Themas der schrift
lichen Hausarbeit oder der Ablieferung der schrift
lichen Hausarbeit ohne genügende Entschuldigung 
versäumt. 

(4) lIst einem Prüfungsteiln~hmer aus w~chtigen 
Gründen die Ablegung der Prüfung oder emzelner 
Prüfungsteile nicht zuzumuten, so kann das Prü
fungsamt auf Antrag sein Fernbleiben genehmigen. 
2Der Antrag ist unverzüglich zu stellen. 31n diesem 
Fall gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

(5) lHat sich ein Prüfungsteilnehmer einer Prü
fung unterzogen, so können nachträglich gesund
heitliche Gründe, denen zufolge die Prüfungslei
stung nicht gewertet werden soll, nicht anerkannt 
werden, es sei denn, daß der Prüfungsteilnehmer 
seine Prüfungsunfähigkeit zum Zeitpunkt der Prü
fung nicht erkennen konnte. 2Der Nachweis hier
über ist unverzüglich durch ein Zeugnis eines Ge
sundhiütsamts zu erbringen. 3Die Geltendmachung 
solcher Gründe ist auf jeden Fall ausgeschlossen, 
wenn nach Abschluß der jeweiligen Prüfungslei
stung ein Monat verstrichen ist. 

(6) lScheidet ein Prüftingsteilnehmer aus Grün
den, die er zu vertreten hat, nach der Ablegung der 
Klausur aus dem Vorbereitungsdienst aus, so gilt 
die Prüfung als abgelegt und nicht bestanden. 2Hat 
der Prüfungsteilnehmer die Gründe nicht zu vertre
ten, so hat er im Fall der erneuten Zulassung zum 
Vorbereitungsdienst lediglich die ausstehenden 
Prüfungsteile abzulegen. 

(7) IScheidet ein Prüfungsteilnehmer vor der Ab
legung der Klausur aus dem Vorbereitungsdienst 
aus, so werden im Fall der erneuten Zulassung zum 
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Vorbereitungsdienst die bereits abgelegten Prü
fungsteile angerechnet. 2Dies gilt nicht, wenn der 
Vorbereitungsdienst für eine Dauer von mehr als 
drei Jahren unterbrochen worden ist. . 

§ 13 

Ausschluß von der Teilnahme 
an der Prüfung 

(1) Ein Prüfungsteilnehmer kann von der Teil
nahme an der Prüfung ganz oder teilweise ausge
schlossen werden, wenn er 

1. den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört 
oder zu stören versucht, 

2. an einer Krankheit leidet, die die Gesundheit an
derer ernstlich gefährden oder den ordnungsge':' 
mäßen Ablauf der Prüfung ernstlich beeinträch
tigen würde. 

(2) Die Entscheidung trifft der Vorsitzende des 
zuständigen Prüfungshauptausschusses, in drin
genden Fällen der örtliche Prüfungsleiter. 

(3) In dem Fall des Absatzes 1 Nr. 1 gilt § 12 Abs. 3, 
in dem Fall des Absatzes 1 Nr. 2 gelten § 12 Abs. 1, 2, 
4, 6 und 7 entsprechend. 

§ 14 

Rechtsbehelfe gegen Prüfungsentscheidungen 

(1) Erweist sich, daß das Prüfungsverfahren mit 
Mängeln behaftet war, die die Chancengleichheit 
erheblich verletzt haben, so kann der zuständige 
Prüfungshauptausschuß auf Antrag eines Prü
fungsteilnehmers oder von Amts wegen anordnen, 
daß von einem bestimmten Prüfungsteilnehmer 
oder von allen Prüfungsteilnehmern die Prüfung 
oder einzelne Teile derselben zu wiederholen sind. 

(2) lEin Antrag nach Absatz 1 ist unverzüglich zu 
stellen. 2Der Antrag ist ausgeschlossen, wenn seit 
Aushändigung des Prüfungszeugnisses ein Monat 
verstrichen ist. 

(3) Sechs Monate nach Ausstellung des Zeugnis
ses darf der Prüfungshauptausschuß von Amts we
gen Anordnungen nach Absatz 1 nicht mehr treffen. 

(4) Für die Einlegung eines Rechtsbehelfs gilt § 40 
APO.·) 

*) § 40 APO lautet: 

.. §40 

Anfechtbarkeit von Prüfungsentscheidungen 

(1) Unbeschadet der Möglichkeit, den Verwaltungs rechtsweg 
zu beschreiten, kann der Landespersonalausschuß zur aufsicht
lichen Überprüfung einer Prüfungsentscheidung (Art. 109 Abs. 1 
Nr.3 BayBG) angerufen werden. 

(2) Hierbei können Bewertungen nur darauf überprüft wer
den, ob die Prüfer von falschen Tatsachen ausgegangen sind, 
verfahrensrechtliche Bestimmungen oder allgemein gültige Be
wertungsgrundsätze nicht beachtet haben oder sich von sach
fremden Erwägungen haben leiten lassen. 

(3) Durch die Anrufung des Landespersonalausschusses wer
den die Fristen für die Einlegung eines Rechtsbehelfs nicht ge
wahrt." 

§ 15*) 

Prüfungstermine und Bekanntmachung ' 
der Prüfung 

(1) lDie Zweite Staatsprüfung wird vom Prü
fungsamt mindestens sechs Wochen vor Beginn des 
ersten Prüfungsteils im Staatsanzeiger und im 
Amtsblatt des Staatsministeriums für Unterricht 

. und Kultus unter Hinweis auf den Personenkreis, 
der an der Prüfung teilzunehmen hat, den Termin 
der Klausur, den Zeitraum der mündlichen Prüfun
gen und der Lehrproben sowie die Zulassungsvor
aussetzungen für die Bewerber, die sich der Prü
fung freiwillig zur Notenverbesserung (§ 11) unter
ziehen wollen, ausgeschrieben. 2In der Bekanntma
chung wird für die Bewerber, die sich der Prüfung 
freiwillig zur Notenverbesserung unterziehen wol
len, eine Frist für die Einreichung der Meldung 
festgesetzt. 3Für die Wahrung der Frist ist der Ein
gang der Meldung beim Prüfungsamt maßgeblich. 

(2) lDen Prüfungsteilnehmern werden die Einzel
termine für die mündlichen Prüfungen vom Prü
fungsamt oder vom örtlichen Prüfungsleiter jeweils 
spätestens zwei Wochen vorher schriftlich oder -
gegen Nachweis - mündlich bekanntgegeben. 2In 
gleicher Weise muß hinsichtlich des Termins für die 
Klausur verfahren werden, soweit dieser nicht 
schon in der Ausschreibung gemäß Absatz 1 festge
legt ist. 3Muß der Termin einer mündlichen Prüfung 
auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden, so 
muß der neue Termin den betroffenen Prüfungs
teilnehmern spätestens zwei Tage vorher in glei
cher Weise bekanntgegeben werden. 

(3) 1 Die Termine für die Lehrproben werden den 
Prüfungsteilnehmern vom örtlichen Prüfungsleiter 
oder einem von ihm Beauftragten frühestens 14 und 
spätestens zehn Tage vorher schriftlich oder - ge
gen Nachweis - mündlich bekanntgegeben. 2In den 
Fällen des § 12 Abs. 1 kann kurzfristig ein Nachter
min eingeräumt werden. 

*) Gemäß § 2 Abs. 2 der Verordnung vom 14. August 1987 
(GVBI S. 295) gilt Absatz 3 Satz 1 erstmals für den 
Prüfungstermin 1989/II. Bis dahin gilt die bisherige 
Fassung. Die bisherige Fassung des Absatzes 3 Satz 1 
lautet: 

.. Die Termine für die Lehrproben werden den Prü
fungsteilnehmern vom örtlichen Prüfungsleiter oder 
einem von ihm Beauftragten zwei Wochen vorher 
schriftlich oder - gegen Nachweis - mündlich bekannt
gegeben." 

§ 16 

Zulassung zur Prüfung 

(1) Zur Zweiten Staatsprüfung sind zugelassen 

1. die Bewerber, für die die Prüfung nach § 15 Abs. 1 
ausgeschrieben wurde, 

2. die Bewerber, die auf Grund einer Verlängerung 
oder Verkürzung ihres Vorbereitungsdienstes 
dieser Prüfung zugewiesen !iind, 

3. die Bewerber, die zur Wiederholung der Prüfung 
wegen Nichtbestehens (§ 10 Abs. 1) in den Vorbe
reitungsdienst wieder eingestellt worden sind. 

(2) Zur Zweiten Staatsprüfung können auf Antrag 
Bewerber zugelassen werden, die sich dieser Prü
fung freiwillig zur Notenverbesserung (§ 11) unter
ziehen wollen. 
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(3) 1 Bewerber nach Absatz 2 richten ihre Meldung 
an das Prüfungsamt. 2Die Meldung hat innerhalb 
der in der Ausschreibung der Zweiten Staatsprü
fung vorgeschriebenen Frist zu erfolgen. 3Der Mel
dung zur Prüfung sind beizufügen: 

1. eine Erklärung über die Tätigkeit nach dem erst
maligen Ablegen der Zweiten Staatsprüfung, 

2. gegebenenfalls die Heiratsurkunde (bei Doppel
namen gegebenenfalls zusätzlich entsprechen
der Nachweis), 

3. gegebenenfalls der Nachweis, daß der Bewerber 
zur Führung eines akademischen Grades be
rechtigt ist, 

4. eine Erklärung des Bewerbers, daß er nicht ent
mündigt ist und nicht unter vorlä ufiger Vor
mundschaft steht. 

4Die Vorlage der in Nummern 2 und 3 aufgeführten 
Unterlagen erübrigt sich, soweit diese Unterlagen 
der Meldung zu einer bereits abgelegten Staats
prüfung beigefügt wurden. sln diesem Fall ist in die 
Meldung ein entsprechender Hinweis aufzu
nehmen. 

(4) IDie Zulassung zur Prüfung ist in den Fällen 
des Absatzes 2 zu versagen, wenn der Bewerber die 
Meldefrist versäumt hat oder die in Absatz 3 gefor
derten Nachweise nicht innerhalb der Meldefrist 
erbringt, es sei denn, daß die Voraussetzungen der 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand gegeben 
sind (Art. 32 des Bayerischen Verwaltungsver
fahrensgesetzes). 2Die Zulassung zur Prüfung ist 
ferner zu versagen, wenn der Bewerber die Voraus
setzung nach § 11 Abs. 1 nicht erfüllt. 

(5) Die Entscheidung über die Zulassung nach 
Absatz 2 ist dem Bewerber schriftlich mitzuteilen; 
eine ablehnende Entscheidung ist zu begründen. 

Abschnitt 11 

Prüfungsleistungen im einzelnen 

§ 17 

Einteilung der Prüfung 

Die Zweite Staatsprüfung besteht aus einer 
schriftlichen Hausarbeit, einer Klausur, einer 
mündlichen Prüfung sowie drei Prüfungslehrpro
ben. 

§ 18*) 

Schriftliche Hausarbeit 

(1) IJeder Prüfungsteilnehmer hat eine schriftli
che Hausarbeit aus dem Gebiet der Pädagogik oder 
der Pädagogischen Psychologie oder je nach Lehr
amt der Didaktik eines seiner Fächer oder der Di
daktik der Grundschule oder der Didaktiken einer 
Fächergruppe der Hauptschule oder einer sonder
pädagogischen oder beruflichen Fachrichtung, im 
Fach Psychologie mit schul psychologischem 
Schwerpunkt auch über die Aufgaben und die Pra
xis der schulpsychologischen Beratung, anzuferti
gen. 2Der Prüfungsteilnehmer hat das Thema sei
ner Arbeit bei einem seiner Seminarlehrer einzu
holen. 3Die Erteilung des Themas bedarf der Zu
stimmung des Leiters des Studienseminars. 

(2) 1 Das Thema muß innerhalb des Wissens- und 
Erfahrungsbereichs des Prüfungsteilnehmers lie
gen. 2Es soll Fragen des Unterrichts und der Erzie
hung behandeln, wobei der Verfasser seine eigene, 
aus praktischer Tätigkeit gewonnene Einsicht klar
legen und begründen soll. 3Bei Erteilung des The
mas ist darauf zu achten, daß die Beschaffung der 
Hilfsmittel, insbesondere der Literatur, keine be
sonderen Schwierigkeiten bereitet. 

(3) IDer Prüfungsteilnehmer kann im Einverneh
men mit einem seiner Seminarlehrer und mit Zu
stimmung des Leiters des Studienseminars das 
Thema der schriftlichen Hausarbeit auch selbst 
wählen. 2Ein Thema, das der Prüfungsteilnehmer 
bereits als Doktor-, Magister- oder Diplomarbeit 
bei einer Hochschule oder als schriftliche Haus
arbeit bei einer anderen Staatsprüfung für ein 
Lehramt behandelt oder behandelt hat, scheidet 
aus. 

(4) IDas Thema der schriftlichen Hausarbeit ist 
vom Prüfungsteilnehmer frühestens im zehnten 
und spätestens im dreizehnten Ausbildungsmonat 
einzuholen. 2Eine Bestätigung über das Thema, den 
Zeitpunkt der Erteilung sowie den Zeitpunkt der 
Ablieferung nach Absatz 5 wird zu den Unterlagen 
beim Studienseminar genommen. 

(5) IDie schriftliche Hausarbeit ist innerhalb von 
fünf Monaten anzufertigen und in zwei Exemplaren 
beim Leiter des Studienseminars abzuliefern. 2Auf 
Antrag kann der Leiter des Studienseminars eine 
Nachfrist bis zu einem Monat bewilligen, wenn 
wichtige Gründe dies rechtfertigen. 3ln.besonderen 
Fällen kann das Prüfungs amt eine weitere Verlän-
gerung der Frist genehmigen. . 

(6) Der Umfang der schriftlichen Hausarbeit soll 
in der Regel 25 Schreibmaschinenseiten nicht über
schreiten. 

(7) lAm Schluß der schriftlichen Hausarbeit hat 
der Verfasser zu versichern, daß er sie in allen Tei-
1en selbständig gefertigt und keine anderen als in 
der schriftlichen Hausarbeit angegebenen Hilfs
mittel benutzt hat. 2Die Stellen der schriftlichen 
Hausarbeit, die wörtlich oder dem Sinn nach der Li
teratur oder anderen Quellen entnommen sind, 
müssen in jedem einzelnen Fall in der für wissen
schaftliche Arbeiten üblichen Form als Entlehnung 
kenntlich gemacht sein. 3Der Verfasser hat ferner 
zu versichern, daß er die schriftliche Hausarbeit 
nicht schon als Doktor-, Magister- oder Diplom
arbeit bei einer Hochschule oder als schriftliche 
Hausarbeit bei einer anderen Staatsprüfung für ein 
Lehramt eingereicht hat. 

(8) Erweist sich eine der nach Absatz 7 abzuge
benden Versicherungen als unwahr, so liegt ein 
Täuschungsversuch im Sinn des § 9 vor. 

(9) 1 Die schriftliche Hausarbeit wird von zwei 
Prüfern (Erst- und Zweitprüfer) beurteilt. 2Erstprü
fer ist der Seminarlehrer, der das Thema erteilt hat 
oder mit dessen Einverständnis das Thema gewählt 
worden ist. 31st dieser verhindert, so bestimmt .der 
Vorsitzende des Prüfungshauptausschusses einen 
anderen Prüfer. 4Der Zweitprüfer wird vom örtli
chen Prüfungsleiter bestimmt (§ 6 Abs. 2) . sJeder 
der beiden Prüfer bewertet die schriftliche Hausar
beit mit einer Note nacb § 8 Abs. 1 und legt die we
sentlichen Gründe für die Bewertung in einer Be
merkung nieder. 6Die sprachliche Darst~llung und 
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die äußere Form werden bei der Beurteilung mitge
wertet. 7Bei abweichender Beurteilung sollen die 
beiden Prüfer eine Einigung über die Benotung ver
suchen. 8Kommt eine Einigung nicht zustande, so 
entscheidet der Vorsitzende des Prüfungshaupt
ausschusses oder ein von ihm bestimmter Prüfer 
(Stichentscheid). 

(10) Anderweitige Verwendung der schriftlichen 
Hausarbeit ist dem Prüfungsteilnehmer vor Aus
händigung des Prüfungszeugnisses nicht gestattet. 

*) Gemäß § 2 Abs. 2 der Verordnung vom 14. August 1987 
(GVBI S. 295) gelten Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 1 
erstmals für den Prüfungstermin 1989/11. Bis dahin gilt 
die bisherige Fassung. Die bisherige Fassung des Ab
satzes 4 Satz 1 und des Absatzes 5 Satz 1 lautet: 

,,(4) IDas Thema der schriftlichen Hausarbeit ist vom 
Prüfungsteilnehmer im zehnten oder elften Ausbil
dungsmonat einzuholen.2 ••• 

(5) 1 Die schriftliche Hausarbeit ist innerhalb von 
sechs Monaten anzufertigen und in zwei Exemplaren 
beim Leiter des Studienseminars abzulief~rn. 2 • .. " 

§ 19 

Klausur 

(1) lDie Klausur ist aus dem Gebiet der Pädago
gik einschließlich der Pädagogischen Psychologie 
zu fertigen. 2Sie findet in der Regel nach dem 18. 
Ausbildungsmonat statt. 3Die Arbeitszeit beträgt · 
vier Stunden. 

(2) IDer Prüfungshauptausschuß für das jeweili
ge Lehramt stellt vier Themen zur Wahl. 2Die The
men werden in Anlehnung an die Schulpraxis er
stellt. 3Die gleiche Klausur ist an allen Prüfungsor
ten zur seI ben Zeit zu bearbeiten. 

(3) 1 Die Arbeitsplätze werden vor Beginn der 
Klausur ausgelost. 2Die Plätze im Prüfungsraum 
sind entsprechend zu numerieren. 

(4) lDie Prüfungsaufgaben sind in verschlosse
nem Umschlag in den Prüfungsraum zu bringen. 
2Sie dürfen erst verteilt werden, nachdem den Prü
fungsteilnehmern die Gelegenheit gegeben wurde, 
sich von der Unversehrtheit des Verschlusses zu 
überzeugen. 

(5) IDie Prüfungsteilnehmer dürfen auf die Prü
fungsarbeit nicht ihren Namen, sondern nur ihre 
Arbeitsplatznummer und, soweit vom Prüfungs amt 
zugeteilt, Kennzahl und Kennwort setzen. 2Das 
Verzeichnis der ausgelosten Arbeitsplatznummern 
und der zugeteilten Kennzahlen und Kennwörter 
ist vom Prüfungs amt mindestens so lange ver
schlossen zu halten, bis die Klausur bewertet ist. 

(6) 1 Die Aufsicht bei der Klausur führen die vom 
örtlichen Prüfungsleiter beauftragten Aufsichts
personen. 2Diese haben darüber zu wachen, daß bei 
der Anfertigung der Klausur jeder Unterschleif un
terbleibt; sie haben sich - soweit der Prüfungsteil
nehmer der Aufsichtsperson nicht persönlich be
kannt ist, an hand eines Personalausweises - zu 
überzeugen, daß der Erschienene mit dem Inhaber 
des ausgelosten Arbeitsplatzes personengleich ist. 
3Die Aufsichtspersonen haben die Teilnehmer vor 
Verteilung der Prüfungsaufgaben zur Ablieferung 
nicht zugelassener Hilfsmittel aufzufordern. 4Nach 
Beginn der Arbeitszeit sollen sich die Aufsichtsper
sonen davon versichern, daß die Prüfungsteilneh-

mer auf dem Kopfbogen der Klausur und auf den 
übrigen Blättern die Arbei~splatznummer sowie ge
gebenenfalls Kennzahl und Kennwort vermerkt 
haben. sEine der Aufsichtspersonen führt die Nie
derschrift (§ 2 Abs. 2). 

(7) 1 Bei der Fertigung der Reinschrift der Klausur 
sind die Verwendung von Kurzschrift und der Ge
brauch von Blei- und Tintenstiften nicht gestattet. 
2Durchschriften dürfen nicht angefertigt werden. 

. (8) 1 Der Prüfungsteilnehmer darf nur ein Thema 
bearbeiten. 2Die Bearbeitung weiterer Themen 
bleibt unberücksichtigt. 3Das gewählte Thema ist 
vom Prüfungsteilnehmer auf der Vorderseite des 
Kopfbogens aufzuführen. 4Bearbeitet ein Prüfungs
teilnehmer mehrere Themen und ist nicht erkenn
bar, welches als bearbeitet gelten soll, so wird die 
betreffende Prüfungsleistung mit "ungenügend" 
bewertet. 

(9) lWährend der Anfertigung der Klausur dürfen 
sich nicht mehrere Prüfungsteilnehmer ohne Auf
sicht gleichzeitig außer halb des Prüfungsraums 
aufhalten. 2Ze itpunkt und Dauer der Abwesenheit 
von Prüfungsteilnehmern werden durch eine Auf
sichtsperson in der Prüfungsarbeit an der Stelle der 
Unterbrechung sowie in der Niederschrift (§ 2 
Abs. 2) vermerkt. 

(10) lEine Viertelstunde vor Ablauf der vorge
sehenen Arbeitszeit sind die Prüfungsteilnehmer 
auf die bevorstehende Ablieferung aufmerksam zu 
machen. 2Nach Ablauf der Arbeitszeit sind die 
Klausuren den Teilnehmern abzufordern. 3Wird ei
ne Klausur trotz wiederholter Aufforderung nicht 
rechtzeitig abgegeben, so wird sie mit "ungenü
gend" bewertet. 

(11) Eine der Aufsichtspersonen stellt die Zahl 
der abgegebenen Klausuren fest, verschließt sie so
fort in einem Umschlag (Papiersiegel) und übermit
telt sie dem Prüfungs amt oder einer vom Prüfungs
amt bestimmten Stelle. 

(12) lDie Klausur wird von zwei Prüfern (Erst
und Zweitprüfer) unter Verwendung der in § 8 Abs.1 
festgelegten Noten bewertet. 2Die wesentlichen 
Gründe für die Bewertung werden in einer Bemer
kung niedergelegt. 3Bei abweichender Beurteilung 
sollen die beiden Prüfer eine Einigung über die Be
notung versuchen. 4Kommt eine Einigung nicht zu
stande, so entscheidet der Vorsitzende des Prü
fungshauptausschusses oder ein von ihm bestimm
ter Prüfer (Stichentscheid). sDie Note wird erst 
nach ihrer endgültigen Festsetzung in die Prü
fungsakten eingBtragen. 

(13) Zur Bewertung der Klausur darf als Prüfer 
nicht herangezogen werden, wer bei der Fertigung 
der Klausur Aufsicht geführt hat. 

(14) Grobe Verstöße gegen die sprachliche und die 
äußere Form können sich auf die Bewertung aus
wirken. 

§ 20*) 

Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf fol
gende Prüfungsgebiete: 

1. Didaktik eines jeden Fachs bzw. einer jeden 
Fachrichtung (Prüfungszeit je etwa 20 Minuten); 
in den Doppelfächern Kunsterziehung und Mu-
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sik ist nur eine Prüfung abzulegen; Diplomhan
deIslehrer ohne Aus~ildung in einem weiteren 
Unterrichtsfach werden nur in der Didaktik der 
beruflichen Fachrichtung geprüft (Prüfungszeit 
je etwa 40 Minuten); 

2. Schul recht und Schulkunde sowie Grundfragen 
der staatsbürgerlichen Bildung (Prüfungszeit 
etwa 20 Minuten); für Prüfungsteilnehmer, die 
sich in der Zweiten Staatsprüfung einer mündli
chen Prüfung in der Didaktik der Sozialkunde 
unterziehen, erstreckt sich die Prüfung nur auf 
Schulrecht und Schulkunde. 

(2) Die mündliche Prüfung findet in der Regel 
nach der Klausur statt. 

(3) Prüfungsgebiete im Sinn von Absatz 1 Nr. 1 
sind: 

1. bei Prüfungsteilnehmern für das Lehramt an 
Grundschulen die Didaktik der Grundschule 
(hierbei können geprüft werden Erstlesen, Erst
schreiben, Sachunterricht sowie die Didaktiken 
zweier gewählter Fächer; von den beiden letzte
ren kann der Prüfungsteilnehmer ein Fach frei 
wählen, das weitere Fach oder eines der vorge
nannten Teilgebiete wird von den beiden Prüfern 
bestimmt) und die Didaktik des gewählten Un-
terrichtsfachs, -

2. bei Prüfungsteilnehmern für das Lehramt an 
Hauptschulen die Didaktiken zweier Fächer der 
gewählten Fächergruppe der Hauptschule (hier
von kann der Prüfungsteilnehmer ein Fach frei 
wählen, das weitere Fach wird von den beiden 
Prüfern bestimmt) und die Didaktik des gewähl
ten Unterrichtsfachs, 

3. bei Prüfungsteilnehmern für das Lehramt an 
Sonderschulen die Didaktik der gewählten son
derpädagogischen Fachrichtung und die Didak
tik der Grundschule (hierbei können geprüft · 
werden Erstlesen, Erstschreiben, Sachunterricht 
sowie die Didaktiken zweier gewählter Fächer; 
von den beiden letzteren kann der Prüfungsteil
nehmer ein Fach frei wählen, das weitere Fach 
oder eines der vorgenannten Teilgebiete wird 
von den beiden Prüfern bestimmt) bzw. die Di
daktiken zweier Fächer der gewählten Fächer
gruppe der Hauptschule (hiervon kann der Prü
fungsteilnebmer ein Fach frei wählen, das weite
re Fach wird von den bei den Prüfern bestimmt), 
jeweils unter besonderer Berücksichtigung der 
gewählten sonderpädagogischen Fachrichtung, 

4. im Fach Psychologie mit schulpsychologischem 
Schwerpunkt die Aufgaben und die Praxis der 

. schul psychologischen Beratung. 

(4) IDie mündliche Prüfung wird von den gemäß 
§ 4 Abs. 2 Nr. 2, § 6 Abs. 2 bestimmten Prüfern abge
nommen. 2Für jede mündliche Prüfung werden 
zwei Prüfer bestimmt; mindestens ein Prüfer muß 
dem in § 7 Abs. 1 Nr. 2 genannten Personenkreis an
gehören. 3Jeder Prüfungsteilnehmer ist einzeln zu 
prüfen. 4Die Auf teilung der jeweiligen Prüfungszeit 
auf die beiden Prüfer liegt in deren Ermessen. sBei
de Prüfer müssen bei der Prüfung ständig anwe
send sein. 

(5) IDie Bewertung der gesamten Leistung des 
Prüfungsteilnehmers in jeder mündlichen Prüfung 
erfolgt durch beide Prüfer. 2Bei abweichender Be
wertung sollen die beiden Prüfer eine Einigung 

über die Benotung versuchen. 3Kommt eine· Eini
gung nicht zustande, so erhält der Prüfungsteilneh
mer in der mündlichen Prüfung die Note nach § 8 
Abs. 1, die sich gemäß § 8 Abs. 1 und 2 aus den bei
den Bewertungen ergibt. 4Die Note der mündlichen 
Prüfung wird dem Prüfungsteilnehmer im An
schluß an die mündliche Prüfung bekanntgegeben. 

(6) Die Durchschnittsnote aus den mündlichen 
Priimngen ist nach § 8 Abs. 2 Sätze 1 und 2 zu bilden; 
die Note aus einer Prüfung von 40 Minuten Dauer 
gemäß Absatz 1 Nr.1 wird dabei doppelt gewertet. 

(7) 1 Über jede mündliche Prüfung ist von einem 
Prüfer eine Niederschrift (§ 2 Abs. 2) zu fertigen. 2In 
ihr werden der Zeitpunkt des Beginns und des En
des der mündlichen Prüfung und die darin gestell
ten Hauptfragen, die Bewertung der Leistung des 
Prüfungsteilnehmers durch jeden der beiden Prü
·fer und die endgültige Note festgehalten. 3In der 
Niederschrift ist außerdem anzugeben, ob die Note 
durch Einigung der beiden Prüfer zustande kam. 
4Die Niederschrift wird von beiden Prüfern unter
schrieben und über die Außenstelle des Prüfungs
amts oder den örtlichen Prüfungsleiter dem Prü
fungsamt zugeleitet. 

-) Gemäß § 2 Abs. 2 der Verordnung vom 14. August 1987 
(GVBI S. 295) gelten Absatz 3 Nrn. 1 bis 3 erstmals für 
den Prüfungstermin 1989/11. Bis dahin gilt die bisherige 
Fassung. Die bisherige Fassung des Absatzes 3 Nrn. 1 
bis 3 lautet: 

.. (3) Prüfungsgebiete im Sinn von Absatz 1 Nr. 1 sind: 

1. bei Prüfungsteilnehmern für das Lehramt an Grund
schulen die Didaktik der Grundschule und die Di
daktik des gewählten Unterrichtsfachs, 

2. bei Prüfungsteilnehmern für das Lehramt an Haupt
schulen die Didaktiken der gewählten Fächergruppe 
.der Hauptschule und die Didaktik des gewählten 
Unterrichtsfachs, 

3. bei Prüfungsteilnehmern für das Lehramt an Son
derschulen die Didaktik der gewählten sonderpäd
agogischen Fachrichtung und die Didaktik der 
Grundschule bzw. die Didaktiken der gewählten Fä
chergruppe der Hauptschule, jeweils unter besonde
rer Berücksichtigung der gewählten sonderpädago
gischen 'Fachrichtung." 

§ 21*) 

Prüfungslehrproben 

(1) Die Prüfungslehrproben werden von Prü
fungskommissionen abgenommen, die jeweils aus 
einem Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern 
bestehen. 

(2) I Der Prüfungsteilnehmer für das 

1. Lehramt an Grundschulen hat eine Doppellehr
probe aus der Didaktik der Grundschule und eine 
Lehrprobe aus dem gewählten Unterrichtsfach, 

2. Lehramt an Hauptschulen hat eine Doppellehr
probe aus den Didaktiken zweier Fächer einer 
Fächergruppe der Hauptschule und eine Lehr
probe aus dem gewählten Unterrichtsfach, 

3. Lehramt an Realschulen hat drei Lehrproben aus 
den Fächern der gewählten Fächerverbindung, 

4. Lehramt an Gymnasien hat drei Lehrproben aus 
den Fächern der gewählten Fächerverbindung, 
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5. Lehramt an beruflichen Schulen hat zwei Lehr
proben aus der beruflichen Fachrichtung und 
eine Lehrprobe aus dem gewählten Unterrichts
fach, 

6. Lehramt 'an Sonderschulen hat drei Lehrproben, 
davon mindestens zwei unter besonderer Be
rücksichtigung der sonderpädagogischen Fach
richtung, 

'abzulegen. 21m Fach Psychologie mit schulpsycho
logischem Schwerpunkt tritt an die Stelle einer 
Lehrprobe ein Kolloquium auf der Grundlage eines 
Beratungsfalles. 3Dabei werden dem Prüfungsteil
nehmer zusammen mit der Festsetzung eines Ter
mins gemäß § 15 Abs. 3 die notwendigen Unterlagen 
zugänglich gemacht. 4Das Kolloquium erstreckt sich 
auf bis zu 45 Minuten. 5Absatz 1, Absatz 3 Satz 1, Ab
satz 8 und Absatz 9 gelten entsprechend. 6An .die 
Stelle des Entwurfs nach Absatz 7 Satz 1 tritt eine 
Ausarbeitung, in der die Unterlagen ausgewertet 
und die für die Beratung im Einzelfall wesentlichen 
Ergebnisse festgehalten werden. 7Die Ausarbeitung 
ist den Mitgliedern der Prüfungskommission zwei 
Tage vor dem Kolloquium auszuhändigen. 

(3) 1 Die Lehrproben sind an der Seminarschule 
oder an der Einsatzschule abzulegen. 2Prüfungsteil
nehmer für das Lehramt an Realschulen mit dem 
Fach Kunsterziehung müssen eine ihrer Lehrpro
ben im Fach Technisches Zeichnen ablegen; sie fin
det in der 9. oder 10. Jahrgangsstufe statt. 3PrÜ
fungsteilnehmer für das Lehramt an Gymnasien 
müssen die drei Lehrproben, soweit möglich, in der 
Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe halten. 4Bei 
künstlerischen Fächern muß eine Lehrprobe aus 
dem Gebiet der Kunstbetrachtung und Kunstge
schichte bzw. der Musikgeschichte abgelegt wer
den. 5Prüfungsteilnehmer für das Lehramt an be
ruflichen Schulen müssen die beiden Lehrproben 
aus der beruflichen Fachrichtung in zwei verschie
denen Fachgebieten halten. 

(4) IDie Lehrproben sollen in Klassen bzw. Unter
richtsgruppen stattfinden, die der Prüfungsteilneh
mer entweder aus seinem eigenverantwortlich er
teilten Unterricht oder von Unterrichtsbeobachtun
gen kennt. 2Der Prüfungsteilnehmer muß die Mög
lichkeit haben, jeweils in einer der der Lehrprobe 
vorausgehenden Unterrichtsstunden des betreffen
den Fachs anwesend zu sein. 

(5) lZusammen mit den Terminen für die Lehr
probe (§ 15 Abs. 3) werden dem Prüfungsteilnehmer 
die Jahrgangsstufe und die Klasse bzw. Unter
richtsgruppe, in der die jeweilige Lehrp.robe zu hal
ten ist, mitgeteilt. 2Das Stoffgebiet der Lehrprobe 
ist dem laufenden Lehrplan der Jahrgangsstufe zu 
entnehmen. 3Wünsche des Prüfungsteilnehmers 
hinsichtlich der Jahrgangsstufe und in geeigneten 
Fällen hinsichtlich des Stoffgebiets sollen nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden. 

(6) 1 Das Stoffgebiet der Lehrprobe muß sich in 
den Unterrichtsgang der jeweiligen Jahrgangsstufe 
einfügen und darf nicht vorher behandelt werden. 
2Es ist so abzugrenzen, daß es in einer Unterrichts
stunde abgeschlossen werden kann. 3Die Lehrpro
ben in den Fächern Kunsterziehung und Hauswirt
schaftswissenschaft können sich bis auf zwei Un
terrichtsstunden erstrecken. 4Die Doppellehrpro
ben aus der Didaktik der Grundschule und aus den 
Didaktiken zweier vom Prüfungsteilnehmer zu be-

nennenden Fäf her einer Fächergruppe der Haupt
schule umfassen je zwei Unterrichtsstunden. 5Das 
im Rahmen des Lehramts an Grundschulen oder 
des Lehramts an Hauptschulen gewählte Unter
richtsfach darf in dieser Lehrprobe nicht enthalten 
sein. 6Von den drei Fächern Musik, Kunsterziehung 
und Sport darf nur eines innerhalb der Lehrprobe 
behandelt werden; der Zeitraum hierfür darf den 
Umfang einer Unterrichtsstunde nicht überschrei
ten. 71m Rahmen der Prüfungslehrproben für das 
Lehramt an Sonderschulen darf ein Unterrichts
fach nicht zweimal gewählt werden. 

(7) IVor Beginn der Lehrprobe hat der Prüfungs
teilnehmer dem Vorsitzenden der Prüfungskom
mission einen kurzgefaßten schriftlichen Entwurf 
in vierfacher Fertigung auszuhändigen, aus dem 
"Ziele und Aufbau der als Lehrprobe durchzufüh
renden Unterrichtsstunde ersichtlich sind. 2Dem 
Prüfungsteilnehmer ist Gelegenheit zu geben, sich 
nach der Lehrprobe zu deren Verlauf zu äußern. 
3Die Prüfungskommission kann auch von sich aus 
Fragen an den Prüfungsteilnehmer im Anschluß an 
die Lehrprobe stellen. 

(8) IGehört der für die betreffende Unterrichts
stunde zuständige Lehrer der Prüfungskommission 
nicht an, so kann er zur Lehrprobe hinzugezogen 
werden; in diesem Fall wirkt er bei der Notenge
bung beratend mit. 2Entsprechendes gilt bei einer 
Lehrprobe an der Einsatzschule für den Betreu
ungslehrer. 

(9) IJede Lehrprobe ist noch am gleichen Tag zu 
benoten. 2Für die Benotung der Lehrprobe gelten 
§ 20 Abs. 5 Sätze 1 bis 3 entsprechend. 3Die Note (§ 8 
Abs. 1) wird dem Prüfungsteilnehmer unmittelbar 
nach ihrer Festlegung bekanntgegeben. 41m An
schluß ist eine Niederschrift zu erstellen, aus der 
Verlauf, Vorzüge und Schwächen der Lehrprobe 
und die Note hervorgehen. 5Die Niederschrift ist 
von den Mitgliedern der Prüfungskommission zu 
unterschreiben und dem Prüfungsamt zuzuleiten. 

(10) Die Durchschnittsnote aus den Lehrproben 
ist nach § 8 Abs. 2 Sätze 1 und 2 zu bilden; dabei zäh
len Doppellehrproben zweifach. 

*) Gemäß § 2 Abs. 2 der Verordnung vom 14. August 1987 
(GVBI S . 295) gelten 

1. Absatz 3 Satz 2 und Absatz 6 Satz 7 erstmals für den 
Prüfungstermin 1989/11, 

2. Absatz 2 Satz 5, Absatz 6 Satz 3 und Absatz 8 erst
mals für den Prüfungstermin 1989/11; bis dahin gilt 
die bisherige Fassung. Die bisherige Fassung des 
Absatzes 2 Satz 5, des Absatzes 6 Satz 3 und des Ab
satzes 8 lautet: 

,,(2) . .. 5Absatz I, Absatz 3 Satz 1 und Absatz 9 gel
ten entsprechend. 

(6) . .. 3Die Lehrproben aus dem Fach Kunsterzie
hung können sich bis auf zwei Unterrichtsstunden 
erstrecken. 

(8) Gehört der für die betreffende Unterrichtsstun
de zuständige Lehrer der Prüfungskommission nicht 
an, so kann er zur Lehrprobe hinzugezogen werden; 
in diesem Fall wird er vor der Festlegung der Note 
(Absatz 9) gehört." 
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§ 22 

Beurteilung 

(1) IGegen Ende des Vorbereitungsdienstes er
stellt der Leiter des Studienseminars auf Grund von 
Vorschlägen der Seminarlehrer über jeden Bewer
ber eine Beurteilung (§ 48 Abs. 2 der Laufbahnver
ordnung), in der folgende Merkmale unter Verwen
dung der Notenstufen des § 8 Abs. 1 bewertet 
werden: 

1. Unterrichtsgestaltung, 

2. Erzieherisches Wirken, 

3. Dienstliches Verhalten. 

2Bei Prüfungsteilnehmern mit einem abgeschlosse
nen Studium der Psychologie mit schulpsychologi
sehern Schwerpunkt wird neben der Unterrichtsge
staltung auch die Gestaltung der Beratung beur
teilt, soweit nicht der Zweite Teil dieser Prüfungs
ordnung gilt. 3Tätigkeiten in Schülerheimen, Tages
heimen, Tagesstätten, schulvorbereitenden Ein
richtungen und Einrichtungen der pädagogischen 
Frühförderung, die im Rahmen des Vorbereitungs
d ienstes abgeleistet werden, sind in die Beurteilung 
einzubeziehen; ebenso Lehrgänge und Lehrveran
staltunge n (z. B. Schulwandern, Schulspiel, Sprech
erziehung, Verkehrserziehung), die im Rahmen des 
Vor bereitungsdienstes durchgeführt werden. 4Be
obachtungen hinsichtlich der Tätigkeit in einem 
Erweiteruhgsfach nach dem Zweiten Teil dieser 
Prüfungsordnung können bei der Beurteilung des 
erzieherischen Wirkens und des dienstlichen Ver
haltens angemessen berücksichtigt werden. 

(2) Die Leiter der Einsatzschulen teilen ihre Be
obachtungen nach Anhörung der Betreuungslehrer 
dem Leiter des Studienseminars mit, der sie bei der 
Abfassung der Beurteilung berücksichtigt. 

(3) lAus den nach Absatz 1 zu erteilenden Noten 
wird eine Durchschnittsnote nach § 8 Abs. 2 Sätze 1 
und 2 gebildet. 2Dabei haben die drei Einzelnoten 
gleiches Gewicht. 

(4) Die Beurteilung der Prüfungsteilnehmer für 
das Lehramt an Grundschulen und für das Lehramt 
an Hauptschulen wird vom zuständigen Seminar
rektor erstellt; die Beobachtungen nach Absatz 2 
sind ihm mitzuteilen. 

Abschnitt III 

Feststellung des Prüfungsergebnisses 

§ 23*) 

Prüfungsergebnis 

I Das Prüfungsergebnis wird in einer Gesamtnote 
zusammengefaßt. 2Diese wird gebildet aus: 

1. der Durchschnittsnote der Beurteilung, 

2. der Durchschnittsnote der Lehrproben, 

3. der Note der Klausur, 

4. der Note der schriftlichen Hausarbeit, 

5. der Durchschnittsnote der mündlichen Prüfung. 

3Die Durchschnittsnote der Beurteilung zählt vier
fach, die Durchschnittsnote der Lehrproben fünf
fach und die Durchschnittsnote der mündlichen 

Prüfung zweifach; die anderen Noten zählen je ein
fach. 4Die so ermittelte Notensumme wird durch 13 
geteilt. 

*) Gemäß § 2 Abs. 2 der Verordnung vom 14. August 1987 
(GVBI S. 295) gelten die Sätze 3 und 4 erstmals für den 
Prüfungstermin 1989/I1. Bis dahin gilt die bisherige 
Fassung. Die bisherige Fassung (bisher Sätze 4 und 5, 
nunmehr Sätze 3 und 4) lautet: 

"JDie Durchschnittsnote aus den Lehrproben zählt 
vierfach, aus der Beurteilung und der mündlichen Prü
fung je zweifach; die anderen Noten zählen einfach. 
4Die so ermittelte Notensumme wird durch zehn ge
teilt." 

§ 24 

Nichtbestehen der Prüfung 

'(1) IDie Zweite Staatsprüfung ist nicht bestanden, 
wenn 

1. die Gesamtnote schlechter als "ausreichend" ist, 

2. die Durchschnittsnote der in den Lehrproben er
zielten Ergebnisse schlechter als "ausreichend" . 
ist, 

3. die Durchschnittsnote aus Klausur, schriftlicher 
Hausarbeit und mündlicher Prüfung schlechter 
als "ausreichend" ist, 

4. die Prüfung wegen Unterschleifs, Beeinflus
sungsversuchs (§ 9) oder Unterbrechung (§ 12 
Abs. 6 Satz 1) als nicht bestanden gilt. 

2Bei der Ermittlung der Durchschnittsnote gemäß 
Satz 1 Nr. 3 zählen die drei Noten je einfach. 

(2) I Hat ein Prüfungsteilnehmer die Zweite 
Staatsprüfung nicht bestanden, so erhält er eine 
schriftliche Mitteilung, aus der die Gründe des 
Nichtbestehens ersichtlich sind. 2Sobald feststeht, 
daß die Prüfung nicht bestanden ist, wird der Prü
fungsteilnehmer von der weiteren Teilnahme an 
der Prüfung ausgeschlossen. 

§ 25 

Bildung der Gesamtprüfungsnote 

(1) lAus den Gesamtnoten der bestandenen Er
sten und Zweiten Staatsprüfung wird die Gesamt
prüfungsnote gebildet. 2Dabei werden die Ergebnis
se der Ersten und der Zweiten Staatsprüfung gleich 
gewertet. 3Die Gesamtprüfungsnote gilt als Note 
der Anstellungsprüfung im Sinn des Bayerischen 
Beamtengesetzes und der Laufbahnverordnung. 

(2) Eine Gesamtprüfungsnote erhält nur, wer die 
Erste Staatsprüfung nach der Lehramtsprüfungs
ordnung I (LPO I) bestanden hat. 

§ 26 

Platzziffer 

(1) IFür jeden Prüfungsteilnehmer wird auf 
Grund seiner Gesamtprüfungsnote eine Platzziffer 
festgesetzt. 2Für das Lehramt an Gymnasien und 
für das Lehramt an Realschulen wird die Liste der 
Platzziffern innerhalb der Fächerverbindungen, für 
das Lehramt an beruflichen Schulen und für das 
Lehramt an Sonderschulen innerhalb der Fach
richtungen, für das Lehramt an Grundschulen und 
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für das Lehramt an Hauptschulen innerhalb des 
jeweiligen Lehramts erstellt. 3Für Diplomhandels
lehrer wird die Platzziffer nach der Gesamtnote der 
Zweiten Staatsprüfung festgesetzt. 

(2) 1 Bei gleicher Gesamtprüfungsnote wird die 
gleiche Platzziffer erteilt. 2In diesem Fall erhält der 
nächstfolgende Teilnehmer die Platzziffer, die sich 
ergibt, wenn diese gleichen Platzziffern fortlaufend 
weitergezählt werden. 

(3) lÜber die Platzziffer erhält der Prüfungsteil
nehmer eine besondere Bescheinigung. 2In der Be
scheinigung ist anzugeben, wie viele Prüfungsteil
nehmer der gleichen Fächerverbindung bzw. Fach
richtung bzw. des Lehramts sich der Zweiten 
Staatsprüfung unterzogen, wie viele diese bestan
den haben und wie viele davon eine Platzziffer er
halten haben. 3Wird die gleiche Platzziffer an meh
rere Prüfungsteilnehmer erteilt, so ist auch deren 
Zahl anzugeben. 

§27 

Prüfungszeugnis 

(1) 1 Hat der Prüfungsteilnehmer die Zweite -
Staatsprüfung bestanden, so erhält er ein Zeugnis 
über die Erste und die Zweite Staatsprüfung für das 
jeweilige Lehramt, das die Noten des Prüfungs.., 
zeugnisses der Ersten Staatsprüfung (§ 10 Abs. 2 
LPO I), die Noten der Leistungen gemäß § 23 sowie 
die Gesamtprüfungsnote als Gesamturteil im Sinn 
des § 8 Abs. 3 und als Zahlenwert enthält. 2Prü
fungsteilnehmern, die die Gesamtprüfungsnote 
"bestanden" erhalten haben, wird auf Antrag auch 
ein Zeugnis über die Erste und Zweite Staatsprü
fung ohne Angabe von Notenstufen und Zahlenwer
ten erteilt. 3Prüfungsteilnehmer ohne Erste Staats
prüfung nach der Lehramtsprüfungsordnung I er
halten ein Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung. 

(2) Die Zweite Staatsprüfung ist mit Aushändi
gung (Zustellung) des Prüfungszeugnisses oder ei
ner vorläufigen Bescheinigung über das Bestehen 
der Prüfung oder der schriftlichen Mitteilung über 
das Nichtbestehen der Prüfung abgelegt. 

Zweiter Teil 

Besondere Bestimmungen 
für die Zweite Staatsprüfung 

im Erweiterungsfach 

§ 28 

Zulassung zur Prüfung 

(1) Zur Zweiten Staatsprüfung im Erweiterungs
fach sind Bewerber zugelassen; die die Erste 
Staatsprüfung im Erweiterungsfach bestanden ha
ben. 

(2) Die Zweite Staatsprüfung im Erweiterungs
fach ist zusammen mit der Zweiten Staatsprüfung 
für das Lehramt an öffentlichen Schulen abzulegen. 

§29 , 
Einteilung der Prüfung 

(1) lDie Zweite Staatsprüfung im Erweiterungs
fach besteht aus einer mündlichen Prüfung und ei
ner Prüfungslehrprobe. 2Soweit nichts Besonderes 

bestimmt ist, gelten § 20 - mit Ausnahme von Ab
satz 4 Satz 2 Halbsatz 2 - und § 21 entsprechend. 
3Wurde das Studium für ein Lehramt durch das 
Studium für die Qualifikation des Beratungslehrers 
erweitert, so erstreckt sich die mündliche Prüfung 
auf die Aufgaben und die Praxis der Beratung. 4Die 
Prüfungszeit beträgt etwa 40 Minuten; die Prü
fungslehrprobe entfällt. 5Wurde das Studium für ein 
Lehramt durch ein abgeschlossenes Studium der 
Psychologie mit schul psychologischem Schwer
punkt erweitert, so tritt an die Stelle der Prüfungs
lehrprobe nach Satz 1 ein Kolloquium. 

(2) lWurde das Studium für ein Lehramt durch 
das Studium, das zu einer sonderpädagogischen 
Qualifikation führt, erweitert, so ist die' Lehrprobe 
nach Absatz 1 Satz 1 unter besonderer Berücksich
tigung der in der sonderpädagogischen Qualifika
tion gewählten Fachrichtung abzulegen. 2Wurde 
das Studium für das Lehramt an Grundschulen 
bzw. an Sonderschulen durch das Studium der 
Didaktiken einer Fächergruppe der Hauptschule 
erweitert, so ist die Lehrprobe aus der Didaktik 
eines selbstgewählten Unterrichtsfachs einer Fä
chergruppe der Hauptschule abzulegen. 3Es kann 
dabei kein Unterrichtsfach gewählt werden, das be
reits bei den Lehrproben für das angestrebte Lehr
amt (§ 21) geprüft wurqe. 4Wurde das Studium für 
das Lehramt an Hauptschulen bzw. an Sonderschu
len durch das Studium der Didaktik der Grund
schule erweitert; so ist die Lehrprobe aus der Di
daktik der Grundschule abzulegen. 

§ 30 

Prüfungsergebnis 

1 Das Prüfungsergebnis im Erweiterungsfach 
wird in einer Note zusammengefaßt. 2Diese wird ge
bildet aus 

1. der Note der Lehrprobe bzw. des Kolloquiums, 

2. der Note der mündlichen Prüfung. 

3Beide Noten haben gleiches Gewicht. 4Im Fall des 
§ 29 Abs. 1 Satz 3 ist die Note der mündlichen Prü
fung das Prüfungsergebnis. 

§ 31 

Nichtbestehen der Prüfung 

(1) Die Zweite Staatsprüfung im Erweiterungs
fach ist nicht bestanden, wenn 

1. die Note der mündlichen Prüfung schlechter als 
"ausreichend" ist, 

2. die Note der Lehrprobe bzw. des Kolloquiums 
schlechter als "ausreichend" ist, 

3. die Prüfung wegen Unterschleifs, Beeinflus
sungsversuchs (§ 9) oder Unterbrechung (§ 12 
Abs.6 Satz 1) als nicht bestanden gilt. 

(2) § 24 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 32 

Wiederholung der Prüfung 

(1) IPrüfungsteilnehmer, die die Zweite Staats
prüfung im Erweiterungsfach nicht bestanden ha
ben oder deren Prüfung als nicht bestanden gilt, 
können die Prüfung einmal wiederholen. 2§ 10 Abs. 1 
Sätze 2 bis 4 und Abs. 2 Satz 1 gelten entsprechend. 
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3Hat derPrüfungsteilnehmer die Zweite Staatsprü
fung für ein Lehramt bestanden, die Prüfung im Er
weiterungsfach jedoch nicht bestanden, so erfolgt 
die Teilnahme an der Wiederholungsprüfung au
ßerhalb des Vorbereitungsdienstes. 

(2) Für die Wiederholung der Prüfung im Erwei
terungsfach zur Notenverbesserung gilt § 11 ent
sprechend. 

§33 

Bildung der Gesamtprüfungsnote 
im Erweiterungsfach 

1 Aus den Noten der Ersten Staatsprüfung im Er
weiterungsfach und der Zweiten Staatsprüfung im 
Erweiterungsfach wird eine Gesamtprüfungsnote 
gebildet. 2Dabei werden die Ergebnisse der Ersten 
und der Zweiten Staatsprüfung gleich gewertet. 
3§ 25 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§34 

Prüfungszeugnis 

(1) lHat der Prüfungsteilnehmer die Zweite 
Staatsprüfung im Erweiterungsfach bestanden, so 
erhält er ein Zeugnis über die Erste und Zweite 
Staatsprüfung im Erweiterungsfach. 2Das Zeugnis 
enthält die Note der Ersten Staatsprüfung, die No
ten der einzelnen Leistungen gemäß § 30 sowie die 
Gesamtprüfungsnote gemäß § 33 als Gesamturteil 
im Sinn des § 8 Abs. 3 und als Zahlenwert. 3§ 27 
Abs.1 Satz 2 gilt entsprechend. 4Das Zeugnis wird 
erst ausgehändigt, wenn der Prüfungsteilnehmer 
die Zweite Staatsprüfung für ein Lehramt bestan
denhat. 

(2) Eine Platzziffer wird nicht festgesetzt. 

§ 35 

Zusammenfassende Ergebnisse 

(1) lFür Prüfungsteilnehmer, die eine Gesamt
prüfungsnote gemäß § 25 und eine Gesamtprü
fungsnote im Erweiterungsfac~ gemäß § 33 erhal
ten haben, wird eine zusammenfassende Note ge
bildet. 2Dabei wird die Gesamtprüfungsnote gemäß 
§ 25 vierfach und die Gesamtprüfungsnote im 
Erweiterungsfach gemäß § 33 einfach gewertet. 
3Abweichend davon wird beim Lehramt an Gymna
sien die Gesamtprüfungsnote gemäß § 25 im Fall 
der Erweiterung mit dem Doppelfach Musik oder 
Kunsterziehung zweifach und im Fall der Erweite
rung mit einer pädagogischen oder sonderpädago
gischen Qualifikation sechsfach gewertet. 4Bei Di
plomhandelslehrern wird die zusammenfassende 
Note aus der Gesamtnote der Zweiten Staatsprü
fung und der Note der Zweiten Staatsprüfung im 
Erweiterungsfach gebildet; Satz 2 gilt entspre
chend. 

(2) lFür Prüfungsteilnehmer, die eine zusammen
fassende Note erhalten haben, wird innerhalb der 
Gruppe, die durch § 26 Abs. 1 und das Erweiterungs
fach bestimmt ist, auf Grund der zusammenfassen
den Note eine Platzziffer festgesetzt; diese ist nicht 
die Platzziffer im Sinn der §§ 36 und 40 der Lauf
bahnverordnung. 2§ 26 Abs. 1 und 2 gelten entspre
chend. 

(3) lPrüfungsteilnehmer, für die eine zusammen
fassende Note festgesetzt wurde, erhalten eine Be
scheinigung, in der die Gesamtprüfungsnote gemäß 
§ 25, die Gesamtprüfungsnote im Erweiterungsfach 
gemäß § 33, die zusammenfassende Note gemäß Ab
satz 1 und die Platzziffer gemäß Absatz 2 angege
ben werden. 2In der Bescheinigung wird ferner 
angegeben, für wie viele Teilnehmer dieser Gruppe 
eine Platz ziffer nach Absatz 2 ermittelt wurde. 
3Wird die gleiche Platzziffer an mehrere Prüfungs
teilnehmer erteilt, so ist auch deren Zahl anzuge
ben. 4§§ 26, 27 und 34 bleiben unberührt. 

§36 

Besondere Erweiterungen 

1 Die Bestimmungen des Zweiten Teils dieser 
Prüfungsordnung gelten nicht, wenn 

1. das Studium für eines der Lehrämter an Grund
schulen, an Hauptschulen, an Realschulen oder 
an beruflichen Schulen durch das abgeschlosse
ne Studium der Psychologie mit schulpsychologi
schem Schwerpunkt (Art. 14 Nr. 4, Art. 15 Nr. 4, 
Art. 16 Nr. 3, Art. 18 Nr. 3 BayLBG) oder 

2. das Studium fü r das Lehramt an beruflichen 
Schulen durch das Studium einer weiteren beruf
lichen Fachrichtung (Art. 18 Nr. 3 BayLBG) 

erweitert wurde. 2In diesen Fällen richtet sich die 
Prüfung nach den Bestimmungen des Ersten Teils 
§§ 15 ff. 

Dritter Teil 

Schlußbestimmungen 

§ 37 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1981 in Kraft. *) 

*) Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Verordnung in 
der ursprünglichen Fassung vom 29. Apr il 1981. (GVBI S. 115). 
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Anderungen er
gibt s ich aus der Änderungsverordnung vom 14. August 1987 
(GVBlS.295). 
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